
Sozialrecht in seinen Wechsel-
beziehungen zum Familienrecht

Familienrecht und Sozialrecht sind nach unserem Verständnis zwei ganz ver-
schiedene Rechtskreise, die gerne ihre Eigenständigkeit betonen und doch 
untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sind 
doch die sozialrechtlichen Normen über ihre be- und entlastenden Faktoren 
mit dem Familienrecht durchweg symbiotisch verwoben. Es gibt kaum eine 
familienrechtliche Fragestellung, bei der sich nicht zugleich Verbindungen 
zum Sozialrecht feststellen lassen. Gleichwohl haben alle Appelle, diese bei-
den Rechtsgebiete enger aufeinander abzustimmen, bisher nicht zu dem er-
wünschten Erfolg geführt. Kindergeld, Wohnkosten und Unterhaltsvorschuss 
sind nur drei prominente Beispiele für die Probleme, mit denen sich der Prak-
tiker an den Schnittstellen der beiden Rechtsgebiete ganz aktuell auseinan-
dersetzen muss. Denn oft begründen Scheidungsfolgen den Leistungsfall und 
es ist dieselbe Klientel, die damit Familien- und Sozialgerichte beschäftigt. 
Bei der sich aus der unterschiedlichen Tradition von Sozial- und Familienrecht 
ergebenden Friktionen lassen sich dafür sachgerechte Lösungen erst bei fun-
dierten Kenntnissen von den unvermeidlichen Wechselbeziehungen entwickeln. 
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